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ABGB §897;

AVG §8;

GewO 1994 §356 Abs3;

GewO 1994 §359 Abs4;

GewO 1994 §75 Abs2;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Annahme, eine Partei ziehe die von ihr erhobenen Einwendungen zurück, ist nur zulässig, wenn die entsprechende

Erklärung keinen Zweifel daran o en läßt (Hinweis E 10.12.1996, 96/04/0090). Maßgebend ist das Vorliegen einer

eindeutigen Erklärung, wobei die zugrundeliegenden Motive nicht relevant sind. Hingegen ist nur eine bedingt erklärte

Zurückziehung von Einwendungen schon wegen der im allgemeinen bestehenden Bedingungsfeindlichkeit von

Prozeßhandlungen unzulässig und damit unwirksam (Hinweis E 18.4.1983, 82/10/0197).
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